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+++newsletter+++ 
 

Termine Oktober 2017 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.10.2017 13.10.2017 06.10.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.10.2017 13.10.2017 06.10.2017 
Sozialversicherung5 26.10.2017 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine November 2017 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.11.2017 13.11.2017 07.11.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2017 13.11.2017 07.11.2017 
Gewerbesteuer 15.11.2017 20.11.2017 10.11.2017 
Grundsteuer 15.11.2017 20.11.2017 10.11.2017 
Sozialversicherung5 28.11.2017 entfällt entfällt 

 



 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2015: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 



 

 

· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz. 

· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 
ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Behandlung der Fahrtkosten zu eigenen Praxisräumen und als Belegarzt 
auf einem Klinikgelände 
Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte mit dem eigenen Kraftfahrzeug sind nur mit 
dem pauschalen Kilometersatz von 0,30 € je Entfernungskilometer abrechenbar. Wird eine selbstständige 
ärztliche Tätigkeit in eigenen Praxisräumen und eine weitere als Belegarzt in einer Klinik auf einem 
angrenzenden Klinikgelände ausgeübt, sind Praxisräume und Klinik als eine einheitliche Betriebstätte 
anzusehen. Es ist nur der Ansatz der Entfernungspauschale möglich. Der Begriff der Betriebsstätte ist 
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs orts- und nicht tätigkeitsbezogen auszulegen. 

Häusliches Arbeitszimmer: Zur mehrfachen Nutzung des Höchstbetrags 
sowie zum Abzug bei der Nutzung für mehrere Einkunftsarten 
Wem für die Erledigung seiner beruflichen oder betrieblichen Tätigkeiten kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht, der kann die für die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers entstehenden 
Aufwendungen jährlich bis zu 1.250 € steuerlich geltend machen. Wird das Arbeitszimmer im Rahmen 
mehrerer Einkunftsarten – beispielsweise für nichtselbstständige und freiberufliche Tätigkeit – genutzt, 
kann der Höchstbetrag aber nicht für jede dieser Tätigkeiten gesondert (mehrfach) in Anspruch genommen 
werden. Auch ist der Höchstbetrag nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht unter Bildung von 
Teilhöchstbeträgen auf die einzelnen Einkunftsarten aufzuteilen. Vielmehr sind die Aufwendungen für das 
häusliche Arbeitszimmer zeitanteilig den verschiedenen Einkunftsarten zuzuordnen. Die dem Grunde nach 
abzugsfähigen Aufwendungen können sodann insgesamt bis zum Höchstbetrag abgezogen werden. 
Auch wer mehrere Wohnungen hat und darin für seine Tätigkeit mehrere häusliche Arbeitszimmer nutzt, 
kann jährlich nicht mehr als insgesamt 1.250 € an Aufwendungen geltend machen. 
Die Aufwendungen sind nur dann ohne Beschränkung auf den Höchstbetrag abziehbar, wenn das 
häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 

Keine Regelbesteuerung bei nur mittelbarer beruflicher Tätigkeit für die 
Kapitalgesellschaft 
Ein GmbH-Geschäftsführer finanzierte mit einem Darlehn den Erwerb von 10 % der Anteile an der 
A-GmbH, für die er tätig war. Daneben war er Geschäftsführer der C-GmbH, die Beratungsleistungen für 
die A-GmbH erbrachte. Ein Jahr nach dem Ausscheiden bei der A-GmbH veräußerte er 90 % seines 
Anteils und zahlte das Darlehn nebst Zinsen für die gesamte Laufzeit zurück. Die Zinsen machte er 
erfolglos als Werbungskosten geltend. 
Seit 2009 unterliegen Kapitaleinkünfte der Abgeltungsteuer von 25 %. Ein Werbungskostenabzug über 
den Sparerfreibetrag hinaus entfällt. Abweichend davon können auf Antrag und unter Anwendung der 
tariflichen Einkommensteuer die tatsächlich angefallenen Werbungskosten abgezogen werden, wenn der 
Steuerpflichtige unmittelbar oder mittelbar zu mindestens einem Prozent an der Kapitalgesellschaft 
beteiligt und beruflich für diese tätig ist. Daran fehlte es hier. Zur Zeit des Verkaufs war der 
Geschäftsführer nicht mehr für die A-GmbH beruflich tätig. Es half nicht, dass er noch als Geschäftsführer 
der C-GmbH tätig war. Denn Beratungsleistungen zwischen den GmbHs führten nicht zu unmittelbaren 
Vertragsbeziehungen zwischen dem Steuerpflichtigen und der A-GmbH. 
Hinweis: Ab dem Veranlagungszeitraum 2017 ist neben der 1%igen Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft eine berufliche Betätigung erforderlich, durch die der Gesellschafter einen 
maßgeblichen unternehmerischen Einfluss auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft nehmen kann. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf) 



 

 

Zuwendungen an kommunale Wählervereinigungen 
Parteispenden können zu Steuerermäßigungen und Sonderausgaben führen. Der Sonderausgabenabzug 
setzt jedoch voraus, dass Empfänger der Spende eine politische Partei im Sinne des Parteiengesetzes ist. 
Das trifft auf kommunale Wählervereinigungen nicht zu, weil sie nicht an den Bundestags- oder 
Landtagswahlen teilnehmen. Daher können Spenden an kommunale Wählervereinigungen nicht als 
Sonderausgaben geltend gemacht werden. Spendern steht lediglich die Steuerermäßigung zu. 
Diese unterschiedliche Behandlung von Parteien und kommunalen Wählervereinigungen ist nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs verfassungsrechtlich unbedenklich und verletzt die Chancengleichheit auf 
kommunaler Ebene nicht. 

Zuzahlungen des Arbeitnehmers bei Besteuerung der 
Dienstwagenüberlassung nebst Ordnungsmäßigkeit eines Fahrtenbuchs 
Ein Arbeitnehmer durfte seinen Dienstwagen auch privat nutzen. Er musste allerdings jährlich 3.200 € zu 
den Autokosten beitragen, die restlichen Kosten trug der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ermittelte den 
geldwerten Vorteil aus der Dienstwagenüberlassung nach der 1 %-Regelung mit jährlich 9.600 €. Aufgrund 
der Zuzahlung des Arbeitnehmers unterwarf der Arbeitgeber nur die Differenz von 6.400 € der Lohnsteuer. 
Mit seiner Einkommensteuererklärung legte der Arbeitnehmer dem Finanzamt ein Fahrtenbuch vor. 
Danach betrug der geldwerte Vorteil für die Privatnutzung nur 3.000 €. Weil dieser Betrag niedriger als 
seine Zuzahlung war, meinte er, die Differenz von 200 € müsse sein Einkommen zusätzlich mindern. 
Der Bundesfinanzhof sah dies anders. Die Zuzahlung kann nur bis zur Höhe des geldwerten Vorteils 
einkommensmindernd abgezogen werden. Der Ansatz eines negativen geldwerten Vorteils scheidet aus. 
Darüber hinaus machte der Bundesfinanzhof darauf aufmerksam, dass die Fahrtenbuchmethode nur in 
Verbindung mit einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch anzuerkennen sei. Dieses ist u. a. zeitnah, in 
geschlossener Form und vollständig zu führen. Beschränken sich z. B. die Angaben zu den Fahrtzielen auf 
abgekürzte Ortsnamen ohne Bezeichnung einer bestimmten Adresse und sind auch die aufgesuchten 
Geschäftspartner oder Kunden regelmäßig nur mit Abkürzungen angegeben, können erhebliche 
Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit bestehen. 
Tipp: Wird ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt, weil die 1 %-Regelung ungünstiger ist, kann dies 
bereits bei den laufenden Entgeltabrechnungen lohnsteuermindernd berücksichtigt werden. Ein 
unterjähriger Wechsel von der 1 %-Regelung zum Fahrtenbuch ist bei demselben Fahrzeug nicht zulässig. 
Nur wenn ein anderer Dienstwagen zur Verfügung gestellt wird, kann die Methode wieder neu gewählt 
werden. 

Entgelt für einen Werbeaufkleber des Arbeitgebers auf dem Fahrzeug des 
Arbeitnehmers 
Arbeitslohn sind alle Einnahmen, d. h. alle in Geld oder Geldeswert bestehenden Güter, die dem 
Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen. Es ist gleichgültig, ob es sich um einmalige oder 
laufende Einnahmen handelt, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und unter welcher Bezeichnung oder 
in welcher Form sie gewährt werden. 
Eine abschließende Aufzählung von Bezügen, die zum Arbeitslohn gehören, gibt es nicht. Deshalb wird 
immer wieder gestritten, ob ein Bezug oder Vorteil zum steuerpflichtigen Arbeitslohn gehört. 
So auch im Fall, den das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zu entscheiden hatte: Bestehende Arbeitsverträge 
wurden geändert. Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarten die Reduzierung der steuerpflichtigen 
Grundvergütung. Als Ausgleich erhielten die Arbeitnehmer stattdessen sog. Werbekostenzuschüsse für 
das Aufbringen eines Werbeflächenaufklebers auf ihren privaten Fahrzeugen. Die Werbeaufkleber waren 
relativ klein und völlig unauffällig. Eine Werbewirksamkeit ging von ihnen nicht aus. Zudem erhielten die 
Arbeitnehmer den Zuschuss unabhängig von der Fahrleistung und vom Umfeld, in dem sie ihr Fahrzeug 
bewegten. Der private Gebrauch der Fahrzeuge wurde in keiner Weise beeinträchtigt. 
Das Finanzgericht entschied, dass bei diesen besonderen Verhältnissen ein Werbeeffekt auch vom 
Arbeitgeber nicht ernsthaft ins Kalkül gezogen wurde und behandelte die Zuschüsse als steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Vorteile besitzen i. d. R. keinen Arbeitslohncharakter, wenn sie im ganz überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden. 

Steuerliche Erleichterungen und Bürokratieabbau bei kleineren Beträgen 
Zwei Änderungsgesetze bescheren Unternehmern – vornehmlich rückwirkend zum 1. Januar 2017 – 
steuerliche Erleichterungen und Vereinfachungen im Umgang mit kleineren Beträgen: 



 

 

Kleinbetragsrechnungen 
· Die Grenze für Kleinbetragsrechnungen wurde angehoben. Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 € 

(bisher: 150 €) nicht übersteigt, müssen weniger Pflichtangaben enthalten. Beispielsweise sind die 
Angaben zum Leistungsempfänger und zum Ausweis des Umsatzsteuerbetrags entbehrlich. 

Lohnsteuer 
· Lohnsteuer-Anmeldungen sind vierteljährlich abzugeben, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das 

vorangegangene Kalenderjahr mehr als 1.080 €, aber nicht mehr als 5.000 € (bisher: 4.000 €) betrug. 
· Für eine Pauschalierung der Lohnsteuer bei kurzfristig Beschäftigten darf der Arbeitslohn während der 

Beschäftigungsdauer 72 € (bisher: 68 €) durchschnittlich je Arbeitstag nicht übersteigen. 
Geringwertige Wirtschaftsgüter 
· Die Grenze für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG), die 

nach dem 31. Dezember 2017 angeschafft oder hergestellt werden, wird von 410 € auf 800 € 
angehoben. Betragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten weniger als 250 €, können sie sofort 
als Aufwand erfasst werden, ohne in ein besonderes, laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen 
zu werden. Bisher betrug diese Grenze 150 €. 

· Für nach dem 31. Dezember 2017 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter, deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 250 € (bisher: 150 €), aber nicht mehr als 1.000 € 
betragen, kann ein über fünf Jahre gleichmäßig abzuschreibender Sammelposten gebildet werden. 

Pauschalierung von Sachzuwendungen an zu einem Firmenjubiläum 
eingeladene Geschäftspartner 
Bestimmte betrieblich veranlasste Zuwendungen können mit einem Steuersatz von 30 % pauschal 
versteuert werden. 
Das Sächsische Finanzgericht war mit einem Fall befasst, bei dem es um ein Firmenjubiläum ging, zu dem 
neben den Arbeitnehmern auch Geschäftspartner eingeladen waren. Das Finanzamt setzte eine 
Pauschalsteuer von 30 % für die gesamten Aufwendungen der Jubiläumsfeier fest. Die Gesellschaft 
wandte ein, dass die anteiligen Aufwendungen für die Geschäftsfreunde nicht in die Pauschalbesteuerung 
einzubeziehen seien. 
Das Gericht machte darauf aufmerksam, dass nur Zuwendungen, die zusätzlich zu einer ohnehin 
vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, pauschalierungsfähig seien. Zuwendungen 
zur Anbahnung eines Vertragsverhältnisses seien mangels dieser Voraussetzung nicht einzubeziehen. Im 
entschiedenen Fall waren daher weitere Ermittlungen notwendig, ob zu den Geschäftsfreunden zum 
Zeitpunkt der Jubiläumsfeier Vertragsverhältnisse mit Leistungsbeziehungen vorlagen und ob die 
Einladungen einen Bezug zum jeweiligen Leistungsaustausch hatten. Solche Ermittlungen sind für jeden 
der Gäste notwendig, um festzustellen, ob die jeweiligen Zuwendungen durch einen Leistungsaustausch 
veranlasst und damit pauschalierungsfähig sind. 

Bilanzierung von Verbindlichkeiten bei Rangrücktritt 
Eine Verbindlichkeit, die nach einer im Zeitpunkt der Überschuldung getroffenen 
Rangrücktrittsvereinbarung nur aus einem zukünftigen Bilanzgewinn und aus einem etwaigen 
Liquidationsüberschuss zu tilgen ist, darf in der Steuerbilanz nicht passiviert, sondern muss ausgebucht 
werden. Der Bundesfinanzhof hat damit seine bisherige Rechtsprechung bestätigt. Das Steuerrecht 
weiche insoweit vom Handelsrecht ab. 
Ist der Rangrücktritt gesellschaftsrechtlich veranlasst, stellt der werthaltige Teil der Forderung eine 
steuerlich erfolgsneutrale Einlage in das Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft dar; der nicht 
werthaltige Teil ist gewinnerhöhend auszubuchen. 
Hinweis: Soll ein Gewinn durch Ausbuchung der Verbindlichkeit vermieden werden, ist bei Ausgestaltung 
der Rangrücktrittsvereinbarung darauf zu achten, dass eine Tilgung auch aus sonstigem freien Vermögen 
erfolgen kann. 

Keine Rückstellung für Handwerkskammer-Zusatzbeiträge künftiger Jahre 
In der Handels- und der Steuerbilanz sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Dies 
sind Verbindlichkeiten, die 
· dem Grunde nach am Bilanzstichtag rechtlich bestehen, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch 

ungewiss ist, oder 
· dem Grunde nach am Bilanzstichtag noch nicht rechtlich bestehen und ggf. der Höhe nach ungewiss 

sind, wenn sie wirtschaftlich bis zum Bilanzstichtag verursacht sind. 



 

 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall zahlte ein Handwerker an seine Handwerkskammer 
neben Grundbeiträgen auch gewinnabhängige Zusatzbeiträge, die jeweils vor Beginn des Beitragsjahrs 
von der Handwerkskammer beschlossen wurden. Die Beitragsbescheide wurden im laufenden 
Beitragsjahr versandt. Bemessungsgrundlage für den Zusatzbeitrag war der drei Steuerjahre zuvor 
festgestellte Gewerbesteuermessbetrag. 
Der Handwerker bildete in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 eine Rückstellung für den Zusatzbeitrag 
des Jahrs 2010, den er nach dem Gewerbesteuermessbetrag des Jahrs 2007 berechnete. Der 
Bundesfinanzhof ließ diese Rückstellung nicht zu, weil der Zusatzbeitrag 2010 am Bilanzstichtag weder 
rechtlich entstanden noch wirtschaftlich verursacht worden war. 

Anwendung der Realteilungsgrundsätze bei Ausscheiden aus einer 
Mitunternehmerschaft gegen Sachwertabfindung mit 
Einzelwirtschaftsgütern 
Scheidet ein Gesellschafter einer Personengesellschaft gegen Sachwertabfindung aus der Gesellschaft 
aus, kann eine sog. gewinnneutrale Realteilung vorliegen. Dies ist nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs u. a. dann der Fall, wenn eine Mitunternehmerschaft aufgelöst, der Gewerbebetrieb 
damit aufgegeben und das vorhandene Gesellschaftsvermögen unter den Gesellschaftern aufgeteilt wird 
(echte Realteilung). 
Die Grundsätze der Realteilung sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs aber nicht nur bei 
Sachwertabfindungen mit Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen anzuwenden, sondern auch bei der 
Sachwertabfindung mit einzelnen Wirtschaftsgütern. Besteht die Gesellschaft trotz Ausscheidens 
(mindestens) eines Gesellschafters unter Mitnahme seines mitunternehmerischen Vermögens weiter, 
handelt es sich um eine sog. unechte Realteilung. 
Voraussetzung für die Anwendung der Regelungen über die Realteilung ist, dass der Ausgeschiedene die 
übernommenen Wirtschaftsgüter weiterhin in einem anderen eigenen Betriebsvermögen verwendet. 
Sodann wird ihm die Übertragung der Wirtschaftsgüter zu Buchwerten - ohne Aufdeckung der stillen 
Reserven - ermöglicht. 

Vertragliche Bezugnahme in einer Gutschrift steht Annahme eines 
unberechtigten Steuerausweises entgegen 
Wer sich in einer Rechnung zu Unrecht als leistender Unternehmer bezeichnet, schuldet die 
ausgewiesene Umsatzsteuer. Wird allerdings in der Rechnung auf einen Vertrag Bezug genommen, aus 
dem sich der leistende Unternehmer eindeutig ergibt, liegt es nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
nahe, die Rechnung als ordnungsgemäß anzusehen. Dies gilt auch, wenn mittels Gutschrift abgerechnet 
wird. Bei der Auslegung darf sich die Finanzverwaltung nicht nur auf die Prüfung der Rechnung/Gutschrift 
selbst beschränken, sondern muss auch die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen 
Informationen berücksichtigen. 
Der Bundesfinanzhof hat offen gelassen, ob eine an einen Nichtunternehmer erteilte Gutschrift eine 
Steuerschuld des Nichtunternehmers aufgrund eines Steuerausweises begründen kann. 

Voraussetzungen zur Berichtigung einer Rechnung 
Eine Rechnung kann berichtigt werden, wenn sie nicht alle notwendigen Angaben enthält oder die 
Angaben in der Rechnung unzutreffend sind. Diese Voraussetzungen sind nur gegeben, wenn die 
ursprüngliche Rechnung falsche oder unvollständige Angaben enthielt. Eine weder unvollständige noch 
unrichtige Rechnung ist nicht berichtigungsfähig. Die „Berichtigung“ einer korrekten Rechnung, die 
hierdurch ggf. erst falsch würde, ist unbeachtlich. In diesem Fall behält die ursprünglich richtige und 
vollständige Rechnung ihre Gültigkeit. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
(Quelle: Urteil des Sächsischen Finanzgerichts) 

Sanierung eines gemieteten Dachs zwecks Aufstellung einer 
Photovoltaikanlage kann Umsatzsteuer auslösen 
Ein Unternehmer (U) schloss mit dem Eigentümer (E) eines Mehrfamilienhauses einen Gestattungsvertrag 
über die Installation und den Betrieb einer Photovoltaikanlage (PVA). U hatte das Recht, eine 
entsprechende Anlage zu installieren und das Dach seinen Anforderungen entsprechend herzurichten. Für 
die Dachnutzung zahlte er eine jährliche Pacht von 1,20 € je m² PVA-Fläche. Der Vertrag war auf 20 Jahre 
abgeschlossen. 



 

 

Er beauftragte einen Dachdecker mit der Dachsanierung und der Anpassung der Dachflächen zwecks 
Aufbau der PVA. Hierfür wurden ihm 60.000 € zzgl. 19 % Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Den von U 
geltend gemachten Vorsteuerabzug ließ das Finanzamt zwar zu, sah aber in dem Sachverhalt einen 
tauschähnlichen Umsatz des U. Dieser liegt vor, wenn das Entgelt für eine sonstige Leistung in einer 
Lieferung oder sonstigen Leistung besteht. 
U hatte nach Auffassung des Finanzamts die Dachsanierung an E weitergeliefert, der Eigentümer der 
durch die Dachsanierung erstellten Dachteile geworden war. Außerdem habe U dem E durch die 
Dachsanierung einen wirtschaftlichen Vorteil zugewandt, weil das Dach nach Auskunft des Dachdeckers 
nur noch drei Jahre gehalten hätte und E das Dach auch zur Erzielung von Mieten aus dem 
Mehrfamilienhaus einsetze. Das Entgelt für diese Lieferung liege somit in den Kosten der Dachsanierung. 
Weil U seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten versteuerte (sog. Ist-Besteuerung), verteilte das 
Finanzamt den Betrag von 60.000 € auf die Vertragslaufzeit von 20 Jahren. 
Das Finanzgericht München gab dem Finanzamt in vollem Umfang Recht und verwies auf die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Mietereinbauten. Diese 
sind als Lieferungen des Mieters an den Eigentümer aber nur steuerbar, wenn sie entgeltlich erfolgen. 
Unter Berücksichtigung aller Umstände dieses Falls war die Lieferung der Dachsanierung von U an E nach 
Auffassung des Finanzgerichts entgeltlich. U kann damit im Ergebnis zwar den vollen Vorsteuerabzug aus 
der Dachsanierung geltend machen, muss jedoch im Gegenzug Umsatzsteuer auf die Weiterlieferung 
derselben an E abführen. 

Rechnungskopie für Vorsteuer-Vergütungsverfahren ausreichend 
Ausländische Unternehmer erhalten unter bestimmten Voraussetzungen im Inland bezahlte Umsatzsteuer 
nur in einem besonderen Vorsteuer-Vergütungsverfahren erstattet. Hierzu müssen sie innerhalb einer 
bestimmten Frist, die je nach Sitzort des ausländischen Unternehmers unterschiedlich ist, dem 
Vergütungsantrag die Rechnungen und Einfuhrbelege beifügen. Im entschiedenen Fall war die Vergütung 
von Vorsteuerbeträgen für 2010 streitig. In diesem Zeitraum waren die Belege auf elektronischem Weg in 
„Kopie“ beizufügen. Dieses Erfordernis ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch dann gewahrt, 
wenn es sich nicht um eine Kopie des Originals, sondern um eine Kopie handelt, die von einer Kopie des 
Originals angefertigt wurde. 
Hinweis: Ab dem 1. Januar 2015 müssen die Rechnungen und Einfuhrbelege auf elektronischem Weg als 
„eingescannte Originale“ übersandt werden. Bei begründeten Zweifeln kann das Bundeszentralamt für 
Steuern auch den Nachweis im Original verlangen. 

Kündigung eines Reisevertrags wegen höherer Gewalt 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall verlangte eine Familie von einem Reiseveranstalter 
Erstattung des vollen Preises für eine von ihr gebuchte Pauschalreise in die USA, weil ihr am Abreisetag 
der Abflug wegen nicht gültiger Reisepässe verweigert worden war. Die Familie hatte bei der hierfür 
zuständigen Gemeinde rechtzeitig vor Reiseantritt neue Reisepässe beantragt und auch erhalten. Da die 
Bundesdruckerei für die an die Gemeinde übersandten Reisedokumente keine Eingangsbestätigung 
erhalten hatte, wurden diese als abhandengekommen gemeldet und deshalb bei der Kontrolle am 
Abflughafen als nicht gültig eingestuft. 
Das Gericht wies die Klage ab. Der von den Reisenden geltend gemachte Fall höherer Gewalt liege nur 
vor, wenn die Ursache weder in der Sphäre des Veranstalters noch in der Sphäre des Reisenden liegt. 
Das Mitführen der für die Reise geeigneten Ausweispapiere sei jedoch allein der Sphäre der Reisenden 
zuzuordnen. 
Hinweis: Von dieser Entscheidung unbenommen bleiben etwaige Schadensersatzansprüche der 
Reisenden gegen die Bundesdruckerei oder die Gemeinde. 

Eil-Anspruch auf neuartige Chemotherapie 
In einer lebensbedrohlichen Situation können Krebspatienten einen Anspruch auf die Anwendung 
neuartiger Therapien haben. Dies hat das Sozialgericht Dresden im Falle einer Patientin entschieden, die 
an einer besonders aggressiven Form von Brustkrebs litt. 
Ihr Arzt schlug die Behandlung mit einem für ihren Fall in Deutschland nicht zugelassenen Kombipräparat 
vor. Die Krankenkasse lehnte die Übernahme der Kosten ab, weil die Wirksamkeit des Medikaments nicht 
nachgewiesen sei. Daraufhin beantragte die Patientin den Erlass einer einstweiligen Anordnung. Das 
Gericht gab diesem Eilantrag statt und stützte dies auf das Grundrecht auf Gewährleistung effektiven 
Rechtschutzes. Die von dem Gericht befragten Ärzte hätten bestätigt, dass die Antragstellerin von der 
betreffenden Chemotherapie profitieren könne. Für die Bestellung eines Obergutachters zur Beurteilung 
dieser Einschätzung fehle die Zeit. Unter diesen Umständen müssten die wirtschaftlichen Interessen der 
Krankenkasse hinter dem Schutz des Lebens der Antragstellerin zurücktreten. 



 

 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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40210 Düsseldorf 
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